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Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)

Dr. Jörg Egestorff (AWEL) und Lukas Gasser (Arcadis Schweiz AG)

Benzinunfall Zürich-Affoltern, 
8. März 1994 

Rück- und Ausblick
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Unfall-Historie
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Unfall-Historie

- Unfallursache: defektes Radsatzlager

- 600'000 Liter Benzin liefen aus, verbrannten, versickerten, wurden 

abgesaugt.

- 62'000 Liter wurden in der Kläranlage Glatt abgeschieden.

- 20'000 Liter wurden im Löschwasserbecken Werdhölzli abgeschieden, 

100'000 Liter (von der SBB geschätzt) sind im Erdreich versickert und wurden 

grösstenteils mittels Bodenluftabsaugung rückgewonnen.

- 600'000 Liter Löschwasser mit geringer Benzinkonzentration wurden 

abgesaugt und in den Kläranlagenprozess rückgeführt.
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Erste Massnahmen

08:10 Uhr    Ereignismeldung Berufsfeuerwehr, Stadtpolizei

08:20 Uhr    Start Brandbekämpfung

08:25 Uhr    Information Bevölkerung über Radio

08:35 Uhr    Einsatzzentrale Stadtentwässerung reagiert und 

orientiert Kläranlage Glatt

09:06 Uhr    Explosion Regenrückhaltebecken Reckenholz und

zuführende Kanalisationsleitungen

09:20 Uhr   Städtischer Katastrophenstab koordiniert

- Information der Behörden (AGW etc.)

- permanente Lagebeurteilungen

- Katastrophen-Dispositiv wurde 1993 professionalisiert

… Saugwagen, Ölsperren, Einsatz Kanalblasen etc.
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Betroffene und Beteiligte

SBB

Gutachter-

büros 

Berufsfeuerwehr Zürich

Grundeigentümer

und Anwohner 

Kantonales 

Arbeitsinspektorat 

(Unfallschutz)

Stadt Zürich
- Stadtpolizei, Baupolizei

- Amt für Gesundheit und 

Umwelt (Lufthygiene)

- Stadtentwässerung Zürich

- Psychologischer Dienst

Gebäude-

versicherung

Sanierungs-

firmen

AGW 

(AWEL)
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AWEL – Zwischenbericht 11.03.1994

Schutzgüter / Fokus

- Grundwasser

- Trinkwasserfassungen

- Oberflächengewässer

- ARA Glatt

- Kanalisation

- Abfälle

Gesetzl. Grundlagen 1991/1992

- Gewässerschutzgesetz 

(GSchG)

- Störfallverordnung (StFV)

- Abfallverordnung (TVA)
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AWEL – Einleitung Sofortmassnahmen

Feste Abfälle: Aushub von 1 m verschmutztem 

Erdreich. Entsorgung, Behandlung inkl. 

Transport-Überwachung. Teilweise Deponierung.

Flüssige Abfälle: Absaugen von Benzin in ARA Glatt. 

Überführung Löschwasser in ARA Werdhölzli (spez. 

Becken)

Messungen

a. Grundwasser (Kernbohrungen, Ausbau Grundwasser-

messstellen)

b. Porenluft-Untersuchungen

c. Oberflächengewässer
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Instandstellungs-Massnahmen

- SBB Bahnanlagen und Rollmaterial Fr. 8 Mio.

- Kanalisation und Regenklärbecken Reckenholz Fr. 15 Mio.

- Häuserabriss Fr. 5 Mio.

- Zeitlicher Aufwand Stadtentwässerung Fr. 0.4 Mio.

und Behörden

- 1358 Kesselwagen wurden bis Anfang 1995 durch SBB 

kontrolliert
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Zusammenarbeit Behörden

Enger Austausch zwischen AWEL (Grundwasser, Altlasten, Kläranlagen …) 

mit dem Amt für Gesundheit und Umwelt, Lufthygiene (heute Grün Stadt 

Zürich) sowie SBB, Gutachter und Sanierungsfirmen.

AWEL stellte folgende Fragen

- Was sind die umwelttechnische Bedingungen für die Wiederherstellung 

der Liegenschaft «Im Grund» als Wohngebiet?

- Sind Nutzungseinschränkungen erforderlich?

- Welche technische Sanierungsmassnahmen sind möglich?

- Welcher zeitlicher Rahmen der Freigabe besteht?
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AWEL - Forderungen

Verhältnisse am Unfallort und Abströmbereich

a. Geologische und hydrogeologische Untersuchungen

b. Verschmutzung des Untergrundes

Risikobewertung gefordert

a. Gefahrenidentifikation

b. toxikologische Bewertung der Schadstoffe

c. Expositionsanalyse

d. Risikobeschreibung
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Generelle Umweltsituation

- Gewässerschutzbereich 
Au (keine Schutzzone)

- Nutzung des 
Grundwassers nicht 
relevant

- Siedlungsgebiet

- Flächennutzung 
Bahnareal

Lukas
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Geologische und hydro-

geologische Verhältnisse

Gute Kenntnis der geologischen und hydrogeologischen 
Situation…

- ist unerlässlich für das Standortverständnis 
(konzeptionelles Modell) 

- dient als Grundlage für eine (chemische) 
Risikobewertung

A) Künstliche Auffüllungen / Deckschichten (1.0-3.5 m)

B) Heterogen zusammengesetzte Gletscher-
ablagerungen aus Kies, Sand und Lehm (>20 m)

C) Moräne (nicht erbohrt)
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Geologische und hydro-

geologische Verhältnisse

Gute Kenntnis der geologischen und hydrogeologischen 
Situation…

- ist unerlässlich für das Standortverständnis 
(konzeptionelles Modell) 

- dient als Grundlage für eine (chemische) 
Risikobewertung

A) Künstliche Auffüllungen / Deckschichten (1.0-3.5 m)

B) Heterogen zusammengesetzte Gletscher-
ablagerungen aus Kies, Sand und Lehm (>20 m)

C) Moräne (nicht erbohrt)

«… durch das Pendeln der Gletscherzunge kompliziert…»
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Geologische und hydro-

geologische Verhältnisse

- Flurabstand zwischen 7 und 13 m, gegen 
Norden Flurabstand grösser

- Fliessrichtung Nord/Nordwest

- Vorflut Undere Dorfbach und Katzenbach

- Kurzpumpversuche  → heterogene eher 
tiefe Durchlässigkeit, präferentielle 
Fliesswege

Abströmbereich

Unfallbereich bestehend aus

Liegenschaft „im Grund“ 

Gleisbereich
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Erste Beurteilung 

Verschmutzung Untergrund 

- Porenluftmessungen zur Beurteilung räumlicher Ausdehnung

- 2-Zoll-Messstellen über 4 Phasen erstellt, total 67 Messstellen

- 3 m und 6 m, teilweise tiefer bis 12 m verfiltert

Ende März 1994 Ende August 1994
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Erste Beurteilung 

Verschmutzung Untergrund 

- Untergrund im Bereich Bahngleise sehr feucht bis nass, wasser-, 
benzingesättigt 

- Grösste Belastungen in 6 m Tiefe

- Keine flüssige Benzinphase auf Wasser
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Was ist eine chemische 
Risikobewertung?

«Quantitative Abschätzung der räumlichen Ausbreitung und der zeitlichen 
Veränderung von Emissionen und Immissionen»

Was kann passieren? 

Was darf passieren?
Welche Massnahmen sind nötig?
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Was ist eine chemische 
Risikobewertung?

Was kann passieren?

• Identifikation aller Freisetzungspfade

• Quantitative, räumlich-zeitliche Abschätzung von Emissionen (Schadstoffverteilung) und 

Immissionen für die aktuelle Nutzung und Worst-Case-Szenario

• Sensitivitätsbetrachtungen

Was darf passieren?

• Charakterisierung der Immissionen und Vergleich mit (öko)toxikologischen Massstäben

• Ableiten tolerierbarer Immissionen

• Vergleich mit gesetzlichen Vorschriften
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Chemische Risikobewertung

„Zürich-Affoltern“

- Liegenschaft «im Grund», 
Wohngebiet

- Unfallbereich generell

- Abströmbereich

a. Gefahrenidentifikation

b. toxikol. Bewertung der Schadstoffe

c. Expositionsanalyse

d. Risikobeschreibung

Herleiten Sanierungszielwerte und 
Ableiten Handlungsbedarf



21

Damalige rechtliche Grundlagen 

- Keine Altlasten-Verordnung, keine Grenzwerte… aber AGW hat schon 
Überlegungen angestellt: 

- Schadstoffgehalt in einer Altlast ist auf ein Mass zurückzuführen, welches dem 
natürlichen Stoffhaushalt entspricht → entspricht Hintergrundbelastung

- Sanierung darf nicht zu einer höheren Umweltbelastung führen als durch sie 
behoben wird → Variantenstudium

- Wiederherstellung Nutzungsmöglichkeit, die für Standort 
natürlicherweise geeignet ist  → Wohngebiet Park- und Freizeitanlage, 
nicht Kinderspielplatz, Landwirtschaft  → Teildekontamination mit 
Herleitung von Sanierungszielwerten
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Gefahrenidentifikation und 

toxikologische Bewertung

Schadstoffmenge

- Menge Benzin (verbrannt, versickert, 
via Kanalisation)

Qualität der Schadstoffe

- Zusammensetzung Benzin 
(Super, Bleifrei)

Relevanz der Schadstoffe

- Menge, Mobilität, Toxizität, 
Persistenz 

Benzol, n-Hexan, MTBE, Tetraethylblei
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Expositionsszenario und 

Risikobeschreibung
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Expositionsszenario und 

Risikobeschreibung
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Sanierungszielwerte und 

Massnahmen (in Bodenluft)

Sanierungszielwerte Liegenschaft «im Grund» und Gleisbereich: 
Konzentrationen, die in der Bodenluft erreicht werden müssen, 
so dass frühere Nutzung nicht eingeschränkt → Bodenluftabsaugung

Benzol in 3 m Tiefe: 100 mg/m3

Gesamt KW in 3 m Tiefe: 1'000 mg/m3

Gesamt KW ab 3 m Tiefe: 10'000 mg/m3

Abströmbereich: keine Massnahmen erforderlich bezüglich 
Wohnbevölkerung bzw. keine Gefährdung von Bach
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Beurteilung AWEL

- Anwendung der Sanierungszielwerte wird genehmigt

- Einzig mögliche Sanierungstechnik: Bodenluftabsaugung

- Grundwasser ist betroffen, aber nicht in dem befürchteten Ausmass

- Grundwassersanierung nicht notwendig, nur Grundwasserüberwachung
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Sanierungsmassnahmen

Absauganlage

- 5 Anlagen mit je 4-5 Absaugpegel 

- Überwachung mit insgesamt 39 
Porenluft-Messstellen im 
Unfallbereich und 21 Messstellen 
im Abströmbereich

Drei Phasen der Behandlung

- Aktivkohle-Adsorption 

- Verbrennung (Abfackelung)

- Katalytische Nachverbrennung
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Sanierungsdauer und 

Massenbilanz

April 1994: Start der Sanierung mit 
AK-Adsorption

Juni 1994: Wechsel auf Verbrennung 

Okt 1994: Wechsel auf Katalytische 
Nachverbrennung

Mai 1997: Ende der Sanierung

Entfrachtung am Anfang: 
1’000 kg Benzin pro Woche!
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Sanierungsdauer und 

Massenbilanz

Benzin in kg
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Sanierungskontrolle und 

Überwachung

Überwachung der Bodenluft und des 
Grundwassers insbesondere auch im 
Abströmbereich

Einstellung Porenluft-Messungen im Jahr 
2006

Einstellung Grundwasserüberwachung mit 
Schreiben AWEL im Jahr 2014 genehmigt

Beurteilung nach Vorgaben der AltlV
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Sanierungs- & Überwachungsmassnahmen

Unfall 

8.3.1994
Sofortige 

Sanierungs-

massnahmen

1998

AltlV

2012

Revision AltlV

Art. 13 

1991

GSchG

StFV, TVA

Bodenluftabsaugung

Grundwasserüberwachung

2006 

eingestellt

2014 

eingestellt

2007

Eintrag 

KbS
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KbS heute

KbS Kt. ZH 

Nr. 0261/U.N0004

KbS BAV 

Nr. Uo7010.02-P0125
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Fazit AWEL 

- Damalige angeordnete Untersuchungs- und Sanierungs-
massnahmen waren adäquat und zielführend.

- Heute ist das Zusammenspiel im Katastrophenfall mehr 
professionalisiert und eingespielt (z.Bsp. Grossbrand in Lagerhalle 
in Schlieren 2013)

- Überwachung / Alarmierung und Abläufe wurden automatisiert 
(Gewässerschutz-Pikettdienst vom AWEL, Handbuch)  

- Gesetzliche Grundlagen sind im Gegensatz zu damals vorhanden 
(Vorsorge und Nachsorge).

- Bahntechnik hat sich ebenfalls weiterentwickelt
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Fazit Gutachter

- Gewaltentrennung und Grundsätze des Vollzugs sind gleich 
geblieben

- Konzeptioneller Ansatz und Herangehensweise mit chemischer 
Risikobewertung und Gefährdungsabschätzung auch gleich 
geblieben

- Für viele Arbeitsschritte gibt es jedoch «Kochbücher», die 
Abläufe sind «eingespielter», «standardisierter»

- Altlasten-Verordnung und die dazugehörigen Vollzugshilfen sind 
vorhanden, aber…
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Fazit Gutachter

→ Emerging Pollutants wie PFAS (per- und polyfluorierte Alkyl-
substanzen z.B. in Löschschäumen) könnten das Rad zurückdrehen
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« Für die zielgerichtete und unkomplizierte 
Zusammenarbeit bedanken wir uns »

« Man hat uns machen lassen ☺ »


